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Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Dannerbeck Holzbau“ 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

zum vorgelegten Bebauungsplan wird aus Sicht der Kreisstraßenverwaltung des Land-

ratsamtes Schwandorf wie folgt Stellung genommen:  

 

1. Das anfallende Oberflächenwasser darf nicht in die Entwässerungseinrichtun-
gen der Kreisstraße eingeleitet werden. 

2. Sollten Werbeanlagen im Bereich der Kreisstraße vorgesehen werden, so soll-
ten die Planungen frühzeitig mit der Verkehrsbehörde und Tiefbauverwaltung 
des Landratsamtes Schwandorf abgesprochen werden 

3. Bezugnehmend auf die Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahr-
zeugrückhaltesysteme (RPS 2009) ist im Mindestabstand von 7,5 m von der 

asphaltierten Fahrbahnkante von jeglichem Bewuchs oder Einfriedungen abzu-
sehen.  

4. Der Landkreis Schwandorf erteilt für das Vorhaben als Straßenbaulastträger 

und Nachbar seine Zustimmung nur für den Fall, dass sichergestellt ist, dass 
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von späteren Bauherrn oder seinen Rechtsnachfolgern gegenüber dem Land-
kreis, wegen der von der Straße ausgehenden Emissionen, Entschädigungsan-
sprüche jeglicher Art nicht erhoben werden können.  

Schallschutz und andere Maßnahmen sind vom Antragsteller bzw. von den 
Bauwerbern selbst zu tragen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Witt 
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